
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift: Leipziger Allee 26 
17389 Anklam 

Amt: 
Sachgebiet: 

Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Technische BauaufsichUBauplanung 

Stadt Pasewalk 
Frau Sandra Forejt 
Haußmannstraße 85 
17309 Pasewalk 

Auskunft erteilt: 
Zimmer: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
beBPo: 

Frau Müller 
230 
03834 8760-3348 
03834 8760-93348 
mariagabriele.mueller@kreis-vg.de 
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
- Zentrale Poststelle - 

Sprechzeiten 
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung 

Aktenzeichen: 02603-24-43 Datum: 26.09.2024 

Grundstück: 

Lagedaten: 

Vorhaben: 

Viereck, OT Viereck, - , Kirchstraße - 

Gemarkung Viereck, Flur 1, Flurstücke 108/11, 90/1 

Bebauungsplan Nr. 2 "An der Kirchstraße 20 Viereck" der Gemeinde Viereck 
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Grundlage für die Erarbeitung der Stellungnahme des Landkreises bildeten folgende Unterlagen: 
- Ihr Anschreiben vom 24.07.2024 (Eingangsdatum 24.07.2024) 
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben 

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 

Sehr geehrte Frau Forejt, 

hiermit erhalten Sie den noch ausstehenden Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald vom 03.09.2024. 
Ich möchte Sie bitten, diesen bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten. 

1. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
1.1 SG Wasserwirtschaft 

Bearbeiterin: Frau Küster; Tel.: 03834 8760 3265 

Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehörde des Landkreises unter 
Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt: 

Auflagen 
1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich 

unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser 
erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
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2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen 
Trink- und Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist 
mit dem Verband abzustimmen. 

3. Unbelastetes Niederschlagswasser von den privaten Grundstücksflächen ist von 
demjenigen, bei dem es anfällt, als Brauchwasser zu nutzen und darüber hinaus am 
Standort zu versickern. Die Ableitung des auf dem eigenen Grundstück anfallenden 
Regenwassers auf andere Grundstücke , auch in den öffentlichen Raum, ist nach § 37 Abs. 
1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) nicht statthaft. 

4. Der Versiegelungsgrad ist auf das erforderliche Maß zu beschränken, um mögliche negative 
Auswirkungen auf die Grundwasserbildungsrate zu vermeiden . 

5. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene 
(Grundwasserabsenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 
Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Wasserhaltung 
9 WHG eine 
Gewässers der 

6. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in 
den Fällen des§ 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen. 

7. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte 
Entwässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle 
wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten 
trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 

8. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 Abs. 
1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 

9. Die Bohrung für eine Erdwärmesonde ist der unteren Wasserbehörde rechtzeitig 
anzuzeigen. Das Betreiben einer Erdwärmeanlage bedarf gemäß der §§ 8 und 9 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere 
Wasserbehörde. 

Hinweise 
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden 

und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden. 

3. Nach § 38 (3) WHG sind Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite einzuhalten. Der 
Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante 
(z.B. Gräben) ab der Böschungsoberkante. Die Gewässerrandstreifen sind frei von 
jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner dürfen keine Zäune errichtet 
werden. 

4. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen. 
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